
Dienstleistungsverkehr oder unter das Diskriminierungsver
bot des Art. 12 EG in Verbindung mit Art. 18 EG? 

2. Ist, soweit die Bestimmungen des EG Vertrags über den 
freien Waren- und/oder Dienstleistungsverkehr anwendbar 
sind, das Verbot des Zugangs zu Coffeeshops für Gebiets
fremde wie es in Art. 2.3.1.3e Abs. 1 APV in Verbindung 
mit dem Erlass des Bürgermeisters vom 13. Juli 2006 vor
gesehen ist, ein geeignetes und verhältnismäßiges Mittel, um 
den Drogentourismus und die damit einhergehenden Beläs
tigungen zurückzudrängen? 

3. Ist das in Art. 12 EG in Verbindung mit Art. 18 EG nieder
gelegte Verbot der Diskriminierung der Bürger der Union 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit auf die Regelung über 
den Zugang von Gebietsfremden zu Coffeeshops anwend
bar, wenn und soweit die Bestimmungen des EG Vertrags 
über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht 
anwendbar sind? 

4. Falls ja: Ist die dabei getroffene mittelbare Unterscheidung 
zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden gerechtfer
tigt, und ist das Verbot des Zugangs zu Coffeeshops für 
Gebietsfremde ein geeignetes und verhältnismäßiges Mittel, 
um den Drogentourismus und die damit einhergehenden 
Belästigungen zurückzudrängen? 

Klage, eingereicht am 16. April 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Belgien 

(Rechtssache C-139/09) 

(2009/C 141/58) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(Prozessbevollmächtigte: L. de Schietere de Lophem und 
A. Marghelis) 

Beklagter: Königreich Belgien 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen 
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mine
ralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG ( 1 ) verstoßen hat, dass es nicht alle Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, 
um dieser Richtlinie nachzukommen, oder sie der Kommis
sion jedenfalls nicht mitgeteilt hat; 

— dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2006/21/EG sei am 30. 
April 2008 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Erhebung der vor
liegenden Klage habe der Beklagte jedoch noch nicht alle zur 
Umsetzung der Richtlinie erforderlichen Maßnahmen erlassen 
oder sie der Kommission jedenfalls nicht mitgeteilt. 

( 1 ) ABl. L 102, S. 15 

Klage, eingereicht am 21. April 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-141/09) 

(2009/C 141/59) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: P. Dejmek und J. Sénéchal) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch 
gegen seine Verpflichtungen aus Art. 19 der Richtlinie 
2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapi
talgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten ( 1 ) versto
ßen hat, dass es nicht alle Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten erlassen hat, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie, 
insbesondere ihren Art. 1 bis 4, 5 bis 8, 13 sowie ihrem 
Art. 16 und Art. 9 Abs. 2 nachzukommen; 

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2005/56/EG sei am 14. 
Dezember 2007 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Erhebung der 
vorliegenden Klage habe der Beklagte jedoch noch nicht alle zur 
Umsetzung der Richtlinie erforderlichen Maßnahmen erlassen 
oder sie der Kommission jedenfalls nicht mitgeteilt. 

( 1 ) ABl. L 310, S. 1 

Klage, eingereicht am 27. April 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-149/09) 

(2009/C 141/60) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: P. Dejmek und J. Sénéchal) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch 
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/68/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Septem
ber 2006 zur Änderung der Richtlinie 77/91/EWG des Rates
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in Bezug auf die Gründung von Aktiengesellschaften und die 
Erhaltung und Änderung ihres Kapitals ( 1 ) verstoßen hat, 
dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erfor
derlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht er
lassen oder der Kommission jedenfalls nicht mitgeteilt hat; 

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2006/68/EG sei am 15. 
April 2008 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Erhebung der vor
liegenden Klage habe der Beklagte die zur Umsetzung der Richt
linie erforderlichen Maßnahmen jedoch noch nicht erlassen oder 
sie der Kommission jedenfalls nicht mitgeteilt. 

( 1 ) ABl. L 264, S. 32 

Beschluss des Präsidenten der Zweiten Kammer des 
Gerichtshofs vom 12. März 2009 (Vorabentscheidungs- 
ersuchen der Rechtbank van Koophandel te Brussel — 
Belgien) — Beeecham Group PLC, SmithKline Beecham 
PLC, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV 

(Rechtssache C-132/07) ( 1 ) 

(2009/C 141/61) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Der Präsident der Zweiten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 117 vom 26.5.2007. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 13. Januar 
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/ 

Königreich Spanien 

(Rechtssache C-112/08) ( 1 ) 

(2009/C 141/62) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 128 vom 24.5.2008. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 3. März 
2009 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
— Deutschland) — Landwirtschaftssache mit den 
Beteiligten: Hermann Fischer, Rolf Schlatter, Beteiligter: 

Regierungspräsidium Freiburg 

(Rechtssache C-193/08) ( 1 ) 

(2009/C 141/63) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 183 vom 19.7.2008. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 12. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/ 

Irland 

(Rechtssache C-234/08) ( 1 ) 

(2009/C 141/64) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 183 vom 19.7.2008. 

Beschluss des Präsidenten der Siebten Kammer des 
Gerichtshofs vom 5. Februar 2009 — Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften/Republik Malta 

(Rechtssache C-269/08) ( 1 ) 

(2009/C 141/65) 

Verfahrenssprache: Maltesisch 

Der Präsident der Siebten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008.
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